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des Herrn L. I., Im F. forst 15, L., 

 

  - Kläger und Berufungskläger - 

 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte G., 

  I.-T.-Str. 12, E. 

 

g e g e n 

 

den Herrn Rechtsanwalt Dr. B. S. als Insolvenzverwalter über  

das Vermögen der B.-Photo GmbH, C. str. 21, L., 

 

  - Beklagter und Berufungsbeklagter - 

 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. S. & Kollegen, 

  C. straße 21, L., 

 

 

hat die 12. Kammer des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf 

auf die mündliche Verhandlung vom 25.05.2016 

durch den Vorsitzenden Richter am Landesarbeitsgericht Dr. Gotthardt als Vor-

sitzenden sowie die ehrenamtliche Richterin Raeder und den ehrenamtlichen 

Richter Schilp 

 

für R e c h t  erkannt: 

 

1. Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Arbeitsgerichts     So-

lingen vom 18.08.2015 – 1 Ca 1688/13 lev – wird zurückgewiesen. 

 

2. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden dem Kläger auferlegt. 

 

3. Die Revision wird nicht zugelassen. 

 

Beglaubigte Abschrift 

12 Sa 54/16 
1 Ca 1688/13 lev 
Arbeitsgericht Solingen 

 
 

Verkündet am 25.05.2016 
 
 
Esser 
Regierungsbeschäftigte 
als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

LANDESARBEITSGERICHT DÜSSELDORF 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

In dem Rechtsstreit 
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T AT B E S T A N D : 

 

 

Die Parteien streiten über Schadensersatzansprüche wegen entgangener Alters-

versorgung und deren Feststellung in einem Insolvenzverfahren. 

 

Der am 26.09.1950 geborene und verheiratete Kläger war bei der B.-H. B. (im 

Folgenden B.-B.) als leitender Angestellter tätig. In dieses Unternehmen war er 

am 15.09.1970 eingetreten. Ausweislich des mit der B.-B. geschlossenen Ar-

beitsvertrags hatte er Anspruch auf betriebliche Altersversorgung nach der Ge-

samtversorgungszusage und wurde Mitglied der Pensionskasse der Angestellten 

der C. B.. Aufgrund einer Gesamtbetriebsvereinbarung vom 06.12.1983 galt ab 

dem 01.01.1984 die Gesamtbetriebsvereinbarung der C. B. zur betrieblichen Al-

tersversorgung auch für die Mitarbeiter der B.-B.. Die Gesamtbetriebsvereinba-

rung vom 06.12.1983 sah eine Grundrente, die über die Pensionskasse der C. B. 

abgedeckt war, und eine vom Arbeitgeber zu tragende Zusatzrente für die die 

jeweilige Beitragsbemessungsgrenze übersteigenden Entgeltbestandteile vor. 

Der Kläger war bei der B.-B. zuletzt im Bereich Consumer Imaging als Diplom-

Ingenieur tätig. Am 28.10.2003 nahm die B.-B. eine Berechnung von Frühruhe-

standsleistungen des Klägers vor. Die Berechnung betraf einen Zeitraum begin-

nend mit dem 01.10.2005 und sah eine Laufzeit des Frühruhestandes von 60 

Monaten vor. Wegen der Einzelheiten wird auf die zur Akte gereichte Anlage K 2 

zur Klageschrift Bezug genommen. Ausweislich der Mitteilung der C. Business 

Services GmbH vom 14.06.2005 betrugen die Anwartschaften des Klägers zum 

31.12.2004 auf Pensionskassenleistungen 872,54 Euro und auf Firmenleistun-

gen 330,90 Euro.  

 

Der Bereich Consumer Imaging wurde von der B.-H. B. ausgegliedert und im 

Wege des Betriebsübergangs mit Wirkung zum 01.11.2004 auf die B. Photo 

GmbH (im Folgenden B.-GmbH) übertragen. In einer Überleitungsvereinbarung 

war klargestellt worden, dass die bislang für die Mitarbeiter der B.-B. geltende 

Ordnung der betrieblichen Zusatzrente auch im Verhältnis zur B.-GmbH fortgalt. 

Der Kläger widersprach dem Betriebsübergang nicht. In den Monaten Mai 2005 

bis Juli 2005 führte die B.-GmbH keine Beiträge an die Pensionskasse zu Guns-

ten des Klägers ab. Aufgrund des Antrags der B.-GmbH aus Mai 2005 wurde mit 

Beschluss des Amtsgerichts Köln vom 01.08.2005 (Az. 71 IN 285/05) am 

01.08.2005 über das Vermögen der B.-GmbH das Insolvenzverfahren in Eigen-

verwaltung eröffnet. Der Kläger unterzeichnete am 30.10.2005 einen dreiseitigen 

Aufhebungs- und Anstellungsvertrag, aufgrund dessen er für die Zeit vom 
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01.11.2005 bis zum 31.10.2006 in die C. Connect Consulting – eine Beschäfti-

gungsgesellschaft – übertrat. In dem dreiseitigen Vertrag hieß es u.a.: 

 

„Mit diesem Vertrag sind sämtliche aus dem bestehenden Ar-
beitsverhältnis und seiner Beendigung abzuleitenden wechsel-
seitigen Ansprüche der Vertragsparteien, seien sie bekannt oder 
nicht bekannt, gleich aus welchem Rechtsgrund, geregelt und 
abgegolten, sofern es sich nicht um Insolvenzforderungen des 
Arbeitsnehmers handelt und sich aus dem Sozialplan nichts an-
deres ergibt.“ 

 

Am 01.01.2006 hob das Amtsgericht Köln die Eigenverwaltung auf und bestellte 

den Beklagten zum Insolvenzverwalter über das Vermögen der B.-GmbH. 

 

Der Kläger meldete sämtliche im Berufungsverfahren noch streitigen Ansprüche 

als Insolvenzforderungen zur Insolvenztabelle an. Der Beklagte bestritt diese 

Forderungen. Betreffend der entgangenen Betriebsrente aufgrund der nicht an 

die Pensionskasse abgeführten Beiträge für die Monate Mai 2005 bis Juli 2005 

erkannte der Beklagte einen Betrag von 1.530,70 Euro als Insolvenzforderung 

an.  

 

Der Kläger hat gemeint, ihm zu stünde wegen der unterbliebenen Weiterentwick-

lung der Pensionskassenrente ein Insolvenzschaden in Höhe von 39.279,00 

Euro brutto zu. Wegen der unterbliebenen Weiterentwicklung der Firmenrente 

betrage der Insolvenzschaden 25.366,00 Euro brutto. Er hat diesen angeblichen 

Schaden damit begründet, dass er einen Anspruch auf Abschluss einer Frühru-

hestandsvereinbarung gehabt hätte. Er sei aufgrund seines Alters bei der B.-B. 

quasi unkündbar gewesen. Hätte man ihm gegenüber eine betriebsbedingte Kün-

digung ausgesprochen, hätte er einen Rechtsanspruch auf Abschluss einer 

Frühruhestandvereinbarung gehabt. Dies habe sich aus den auch für ihn gelten-

den Regelungen bei der B.-B. ergeben. Durch den Betriebsübergang auf die B.-

GmbH habe sich daran nichts geändert. Der damalige Forschungsleiter Dr. T. 

habe aufgrund des bevorstehenden Betriebsübergangs die avisierte Frühruhe-

standsvereinbarung abgelehnt. Gleichzeitig sei ihm zugesichert worden, dass mit 

ihm zeitnah nach Durchführung des Betriebsübergangs eine entsprechende Ver-

einbarung abgeschlossen werde. Durch die Insolvenz der B.-GmbH sei es nicht 

mehr zum Abschluss der Vereinbarung gekommen. Dies werde auch dadurch 

belegt, dass es ihm gestattet worden sei, den ihm zustehenden Pensionsurlaub 

zeitratierlich zu nehmen. Die Insolvenz habe seinen Wechsel in die Beschäfti-

gungsgesellschaft bedingt, um weiteren Schaden zu verhindern. Durch diesen 

Wechsel sei er der Möglichkeit des Frühruhestandes beraubt worden. 
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Seine betriebliche Altersversorgung hätte sich im Falle des Abschlusses der 

Frühruhestandvereinbarung für 60 Monate weiterentwickelt. Der Kläger nimmt 

insoweit Bezug auf die Konditionen für den Frühruhestand ab 01.04.1999, die er 

als Anlage K3 zur Klageschrift zur Akte gereicht hat. Bei der Berechnung des 

angeblichen Schadens bei der Pensionskassenrente und bei der Firmenrente 

ging der Kläger davon aus, dass die B.-GmbH noch für 58 Monate für die ord-

nungsgemäße Weiterentwicklung dieser beiden Bestandteile seiner betrieblichen 

Altersversorgung zu sorgen gehabt hätte. Der Kläger hat gemeint, der sich aus 

der fehlenden Weiterentwicklung ergebende Schaden belaufe sich für die Pensi-

onskassenrente und die Firmenrente auf die angemeldeten Beträge. Er hat be-

hauptet, diese ergäben sich, wenn man ein jährliches Funktionseinkommen von 

76.000,00 Euro zu Grunde lege und das vom Verband der akademisch gebilde-

ten Angestellten (im Folgenden VAA) entwickelte Computerberechnungspro-

gramm für die Berechnung anwende. Hierfür wird auf den vom Kläger mit der 

Anlage K1d zur Klageschrift zur Akte gereichten Berechnungsbogen Bezug ge-

nommen. Gemäß § 191 InsO könnten diese Forderungen als mit der Insolvenz 

fällig zur Tabelle angemeldet werden. 

 

Der Kläger hat behauptet, aufgrund der nicht erfolgten Zahlung der Beiträge an 

die Pensionskasse für die Monate Mai 2005 bis Juli 2005 sei ihm ein Schaden 

von insgesamt 1.963,00 Euro entstanden. Dieser Betrag ergebe sich bei Hoch-

rechnung ab dem 60. Lebensjahr nach den Sterbetafeln des Statistischen Bun-

desamtes 2001/2003. Weiter sei eine Abzinsung nach der Hoffmann‘schen Me-

thode mit 4% und eine weitere Anpassung in Höhe von 3,03 % alle drei Jahre 

unter Berücksichtigung einer Witwenrente von 60% erfolgt. Wegen der weiteren 

Einzelheiten wird auf die Anlage K1a zur Klageschrift Bezug genommen. Soweit 

der Beklagte aufgrund des von ihm eingeholten Gutachtens zu lediglich 1.530,70 

Euro komme, könne dies nicht auf inhaltliche Richtigkeit überprüft werden. Er-

gänzende Unterlagen seien über das Dienstleistungsmanagement Glaeser nicht 

zu erhalten gewesen. Es seien lediglich die Zahlen bekanntgegeben worden, die 

auch er für die Berechnung zu Grunde gelegt habe. Wegen der einzelnen Be-

rechnungsfaktoren und des Rechenwegs hat der Kläger auf die Anlagen zur Kla-

geschrift Bezug genommen. 

 

Der Kläger hat eine weitere Insolvenzforderung darauf gestützt, dass ihm eine 

Dynamisierung der Pensionskassenleistungen entgangen sei. Wäre das Arbeits-

verhältnis bis zum Rentenbezug fortgeführt worden, wäre die B.-GmbH verpflich-

tet gewesen, die Pensionskassenleistungen fortzuentwickeln und zu dynamisie-

ren. Er hätte einen Rechtsanspruch auf eine Erhöhung von mindestens 3,03 % 

alle drei Jahre gehabt. Dies folge aus den Vorgaben des BetrAVG. Diese Dyna-
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misierung unterbleibe nun. Unter Berücksichtigung des genannten Funktionsein-

kommens, der Lebenserwartung nach der Statistik und Abzinsung nach der Hoff-

mann’schen Methode ergebe sich ein Schaden von 23.743,00 Euro. Wegen der 

weiteren Einzelheiten wird auf die Anlage K1a zur Klageschrift Bezug genom-

men. 

 

Der Kläger ist der Ansicht, ihm stünde ein Schadensersatzanspruch als Insol-

venzforderung dafür zu, dass er die Firmenrente ab dem Alter 60 anstatt ab dem 

Alter 65 enthalte. Bei ordnungsgemäßer Fortführung des Vertrages wäre auch 

die Firmenrente weiterentwickelt und dynamisiert worden. Der Schaden von 

18.678,00 Euro sei über den VAA ermittelt worden.  

 

Der Kläger hat zuletzt beantragt, 

 

1. festzustellen, dass ihm im Insolvenzverfahren über das 

Vermögen der Firma B. Photo GmbH unter der laufenden 

Nr. 8608 eine Insolvenzforderung in Höhe von  39.279,00 

Euro brutto (unterbliebene Weiterentwicklung der PenKa-

Rente) zusteht; 

2. festzustellen, dass ihm im Insolvenzverfahren über das 

Vermögen der Firma B. Photo GmbH unter der laufenden 

Nr. 8609 eine weitere Insolvenzforderung in Höhe von  

25.366,00 Euro brutto (Schaden durch unterbliebene Wei-

terentwicklung der Firmenrente) zusteht; 

3. festzustellen, dass ihm im Insolvenzverfahren über das 

Vermögen der Firma B. Photo GmbH unter der laufenden 

Nr. 6340 eine weitere Insolvenzforderung in Höhe von 

432,30 Euro brutto (entgangene PenKa-Renten-ansprü-

che Mai bis Juli 2005) zusteht; 

4. festzustellen, dass ihm im Insolvenzverfahren über das 

Vermögen der Firma B. Photo GmbH unter der laufenden 

Nr. 6341 eine weitere Insolvenzforderung in Höhe von  

23.743,00 Euro brutto (Schaden durch entgangene Dyna-

misierung der Rente) zusteht; 

5. festzustellen, dass ihm im Insolvenzverfahren über das 

Vermögen der Firma B. Photo GmbH unter der laufenden 

Nr. 82167 eine weitere Insolvenzforderung in Höhe von 

18.678,00 Euro brutto (Schaden entgangene Firmenrente 

ab Alter 60 statt 65) zusteht. 
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Der Beklagte hat beantragt, 

               

die Klage abzuweisen. 

 

Er hat gemeint, dem Kläger stehe kein Anspruch auf Schadensersatz wegen ei-

ner unterbliebenen Weiterentwicklung der Pensionskassenrente und der Firmen-

rente zu. Es fehle bereits an einer Anspruchsgrundlage. Mangels Kündigung 

durch ihn komme § 113 Satz 3 InsO nicht zur Anwendung. Der Kläger habe aber 

auch keinen gesicherten Anspruch auf Abschluss einer Frühruhestandvereinba-

rung gehabt. Unabhängig davon hat der Beklagte die Höhe der Forderungen be-

stritten, weil der Kläger den Rechenweg nicht nachvollziehbar dargelegt habe. 

Der Vortrag erschöpfe sich darin, Daten in ein Computerberechnungsprogramm 

eingegeben zu haben. Welche Berechnungen dieses Programm durchführe, sei 

nicht erkennbar. 

 

Der Beklagte hat behauptet, der dem Kläger aufgrund der nicht geleiteten Bei-

träge an die Pensionskasse für die Monate Mai 2005 bis Juli 2005 entstandene 

Schaden belaufe sich auf lediglich 1.530,70 Euro brutto. Dies ergebe sich aus 

dem von ihr eingeholten versicherungsmathematischen Gutachten der BodeHe-

witt. Sofern der Kläger einen höheren Anspruch begehre, möge er diesen sub-

stantiiert darlegen. Der Vortrag des Klägers erschöpfe sich darin, dass er Daten 

in ein Computerprogramm eingegeben habe. 

 

Soweit der Kläger einen Schaden wegen der entgangenen Dynamisierung gel-

tend macht, bestreitet der Beklagte, dass dem Kläger überhaupt ein Anspruch 

auf Dynamisierung ab Insolvenzeröffnung zugestanden habe. Anspruchsgegner 

dürfte, wenn überhaupt, die Pensionskasse sein. Angesichts der Insolvenz der 

B.-GmbH scheide eine Anpassung aus. Rein vorsorglich hat der Beklagte die 

Forderung der Höhe nach bestritten, weil der Kläger den Rechenweg nicht dar-

gelegt habe. 

 

Im Hinblick auf den angeblichen Schaden wegen der entgangenen Firmenrente 

ab Alter 65 statt 50 bestehe ebenfalls keine Anspruchsgrundlage. Rein vorsorg-

lich werde auch insoweit die Höhe der Forderung bestritten. 

 

Der Kläger hat dem Pensions-Sicherungs-Verein aG den Streit verkündet, der 

dem Rechtsstreit auf keiner Seite beigetreten ist. Das Arbeitsgericht hat die Klage 

abgewiesen. Dies hat es im Wesentlichen damit begründet, dass betreffend die 

Weiterentwicklung der Pensionskassenrente und der Firmenrente die Vorausset-



- 7 - 

 - 8 - 

zungen des § 113 Satz 3 InsO nicht gegeben seien. Unabhängig davon sei un-

gewiss gewesen, ob und unter welchen Voraussetzungen mit dem Kläger eine 

Frühruhestandvereinbarung abgeschlossen werden würde. Außerdem habe der 

Kläger die streitige Höhe der Forderung nicht weiter nachvollziehbar dargelegt. 

Letzteres gelte auch betreffend die Forderung für entgangene Betriebsrente auf-

grund nicht gezahlter Beiträge an die Pensionskasse in den Monaten Mai 2005 

bis Juli 2005. Betreffend die weiteren Ansprüche habe der Kläger keine nachvoll-

ziehbare Berechnung angestellt und die Ansprüche nicht schlüssig dargelegt. 

Unabhängig davon stünden den Ansprüchen § 9 Abs. 2 BetrAVG entgegen. Ge-

gen das ihm am 17.12.2015 zugestellte Urteil hat der Kläger am 15.01.2016 Be-

rufung eingelegt und diese am 16.02.2015 begründet. 

 

 

Der Kläger hat behauptet, er habe mit Vollendung des 55. Lebensjahres, d.h. 

zum 01.10.2005, einen Anspruch auf Abschluss einer Frühruhestandsvereinba-

rung gehabt. Im Hinblick auf den bevorstehenden Betriebsübergang auf die B.-

GmbH sei es zu Gesprächen zwischen ihm, dem Forschungsleiter Dr. T. und 

dem Personalleiter F. der B.-B. gekommen. Hätte er von seinem Widerspruchs-

recht Gebrauch gemacht, wäre er bei der B.-B. in Frühruhestand gegangen. So-

wohl B.-B. als auch B.-GmbH hätten aber ein wirtschaftliches Interesse daran 

gehabt, dass er als „Know-How-Träger“ bei der B.-GmbH tätig werde. Die Herren 

Dr. T. und F. hätten ihm zugesichert, nach dem Betriebsübergang und den dann 

zu bewältigenden Anlaufschwierigkeiten zeitnah bei der B.-GmbH in Frühruhe-

stand gehen zu können. Er solle das bekommen, was er bekommen hätte, wenn 

er bei der B.-B. gemäß den Berechnungen aus dem Jahre 2003 ausgeschieden 

wäre. Allein der Zeitpunkt werde sich im Einvernehmen mit ihm aufgrund der mit 

dem Betriebsübergang verbundenen praktischen Probleme um einige Zeit ver-

zögern. Er habe bis zum Frühruhestand noch für einen gewissen Zeitraum sein 

Wissen zur Verfügung stellen sollen. Im Hinblick auf dieses Einvernehmen habe 

er auf den Widerspruch gegen den Betriebsübergang verzichtet, um sein Wissen 

einzubringen und dann am 01.10.2005 in Frühruhestand zu gehen. Einem Kolle-

gen sei der Frühruhestand bereits vor dem Betriebsübergang gewährt worden.  

Der Schadensersatzanspruch folge daraus, dass die Zusage auf Gewährung des 

Frühruhestandes gemäß § 613a Abs. 1 BGB auf die B.-GmbH übergegangen sei. 

Da diese Vereinbarung nicht erfüllt worden sei, sei er so zu stellen, als sei der 

Frühruhestand ab dem 01.10.2005 geschlossen worden, so dass sich seine An-

sprüche gegenüber der Pensionskasse und die Firmenrente entsprechend weiter 

entwickelt hätten. Es hätte insoweit keinen „unklaren Kausalverlauf“ gegeben, 

sondern die Zusage, sein Widerspruchsrecht nicht auszuüben und als Gegen-

leistung die Zusage den Frühruhestand – nur zeitlich später – zu vereinbaren. 

Durch die Insolvenz sei die Erfüllung dieser Vereinbarung unmöglich geworden. 
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Der Anspruch folge auch aus § 628 Abs. 2 BGB. Das Auflösungsverschulden 

liege gerade darin, dass dem Kläger in Folge der Insolvenz die Frühruhestand-

vereinbarung versagt werde. Dies sei treuwidrig, weil er auf sein Widerspruchs-

recht verzichtet habe, um sein Wissen bei der B.-GmbH einzubringen. Der An-

spruch sei zudem aus § 113 Satz 3 InsO begründet. Die Vorschrift müsse in der 

vorliegenden Konstellation zur Anwendung kommen. Die Höhe der Forderung 

habe der Beklagte nur pauschal bestritten. Jedenfalls hätte das Gericht ein Sach-

verständigengutachten einholen müssen. 

 

Er habe die weitere Insolvenzforderung von 432,30 Euro brutto ausreichend 

nachvollziehbar dargelegt. Aus dem Berechnungsprogramm des VAA habe sich 

der geltend gemachte Schaden ergeben. Eine weitere Darlegung könne nicht 

gefordert werden. Das Gericht hätte das versicherungsmathematische Gutach-

ten einholen müssen. 

 

Die Ansprüche wegen der entgangenen Dynamisierung der Betriebsrenten seien 

gegeben. § 9 Abs. 2 BetrAVG wirke sich nicht seinen Lasten aus. Betreffend die 

Höhe der Forderung könne er ebenfalls nur die über das Programm des VAA 

vorgenommene Berechnung bei einer Erhöhung von 3,03 % alle drei Jahre vor-

tragen. Auch insoweit sei mangels eigenen Fachwissens ein Sachverständigen-

gutachten einzuholen gewesen. 

 

Der Kläger beantragt, 

 

1.  das Urteil des Arbeitsgerichts Solingen vom 18.08.2015 – 

1 Ca 1688/13 lev abzuändern und  

2.  festzustellen, dass ihm im Insolvenzverfahren über das 

Vermögen der Firma B. Photo GmbH unter der laufenden 

Nr. 8608 eine Insolvenzforderung in Höhe von  39.279,00 

Euro brutto (unterbliebene Weiterentwicklung der PenKa-

Rente) zusteht; 

3. festzustellen, dass ihm im Insolvenzverfahren über das 

Vermögen der Firma B. Photo GmbH unter der laufenden 

Nr. 8609 eine weitere Insolvenzforderung in Höhe von  

25.366,00 Euro brutto (Schaden durch unterbliebene Wei-

terentwicklung der Firmenrente) zusteht; 

4. festzustellen, dass ihm im Insolvenzverfahren über das 

Vermögen der Firma B. Photo GmbH unter der laufenden 

Nr. 6340 eine weitere Insolvenzforderung in Höhe von 

432,30 Euro brutto (entgangene PenKa-Renten-ansprü-

che Mai bis Juli 2005) zusteht; 
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5. festzustellen, dass ihm im Insolvenzverfahren über das 

Vermögen der Firma B. Photo GmbH unter der laufenden 

Nr. 6341 eine weitere Insolvenzforderung in Höhe von  

23.743,00 Euro brutto (Schaden durch entgangene Dyna-

misierung der Rente) zusteht; 

6. festzustellen, dass ihm im Insolvenzverfahren über das 

Vermögen der Firma B. Photo GmbH unter der laufenden 

Nr. 82167 eine weitere Insolvenzforderung in Höhe von 

18.678,00 Euro brutto (Schaden entgangene Firmenrente 

ab Alter 60 statt 65) zusteht. 

 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

    die Berufung zurückzuweisen. 

 

Er verteidigt das Urteil des Arbeitsgerichts. Die Forderungen betreffend die Be-

rufungsanträge zu 2. und 3. bestünden nicht. Für § 113 Satz 3 InsO fehle es an 

einer Kündigung durch ihn als Insolvenzverwalter. Aus dem Tatsachenvortrag 

des Klägers ergebe sich auch kein gesicherter Anspruch auf Abschluss der 

Frühruhestandvereinbarung, zumal der Zeitpunkt offen gelassen worden sei. Ge-

gen eine solche Vereinbarung spreche der gewährte Pensionsurlaub, der bei 

Frühruhestand nicht vorgesehen gewesen sei. Für den Anspruch aus § 628 Abs. 

2 BGB reiche die Eröffnung der Insolvenz nicht aus. Unabhängig davon bleibe 

es dabei, dass der Kläger die Höhe des Anspruchs nach wie vor nicht nachvoll-

ziehbar dargelegt habe, weil Ausführungen zum Rechenweg fehlten. Dies gelte 

auch für den angeblichen weiteren Schaden von 432,30 Euro. Die Höhe der For-

derung habe der Kläger auch betreffend die beiden weiteren angeblichen Insol-

venzforderungen nicht ausreichend dargelegt. Unabhängig davon sei nicht er-

sichtlich, woraus sich ein Anspruch auf Dynamisierung ab Insolvenzeröffnung er-

gebe.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst 

Anlagen in beiden Instanzen sowie die Sitzungsprotokolle Bezug genommen. 
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E N T S C H E I D U N G S G R Ü N D E: 

 

 

Die zulässige Berufung des Klägers hat keinen Erfolg. 

 

A. Die Berufung des Klägers ist unbegründet, weil die zulässige Klage unbe-

gründet ist. Die geltend gemachten Insolvenzforderungen stehen dem Kläger 

nicht zu. 

 

I. Dem Kläger stehen gegen den Beklagten keine Insolvenzforderungen in 

Höhe von 39.279,00 Euro brutto (unterbliebene Weiterentwicklung Penka-Rente) 

und in Höhe von 25.366,00 Euro brutto (unterbliebene Weiterentwicklung der Fir-

menrente) zu. Der Kläger hat die Höhe der von ihm geltend gemachten Scha-

densersatzansprüche nicht schlüssig vorgetragen. Einer Beweisaufnahme durch 

Einholung eines Sachverständigengutachtens bedurfte es nicht. 

 

1. Im Hinblick auf die möglichen Anspruchsgrundlagen für den geltend ge-

machten Schadensersatzanspruch ist zunächst anzumerken, dass ein Anspruch 

aus § 113 Satz 3 InsO nicht in Betracht kommen dürfte, weil es an der dafür 

erforderlichen Voraussetzung einer Kündigung durch den Beklagten als Insol-

venzverwalter fehlt. An der Rechtsprechung, dass eine analoge Anwendung bei 

anderen Beendigungstatbeständen nicht in Betracht kommt, hält das Bundesar-

beitsgericht fest (Urteil vom 19.11.2015 – 6 AZR 558/14, NZA 2016, 573 Rn. 16). 

Gegen einen Schadensersatzanspruch aus § 628 Abs. 2 BGB spricht, dass in 

der Insolvenzeröffnung als solcher kein wichtiger Grund i.S.v. § 626 Abs. 1 BGB 

liegt, der Grundlage für einen Anspruch aus § 628 Abs. 2 BGB sein könnte (BAG 

25.04.2007 – 6 AZR 622/06, AP Nr. 23 zu § 113 InsO Rn. 50). Der Rückgriff auf 

die allgemeinen schadensersatzrechtlichen Vorschriften neben § 628 Abs. 2 

BGB kommt grundsätzlich nicht in Betracht, wenn es um Erfüllungsansprüche 

(Gehalt und Ruhegeld) geht, die einem Arbeitnehmer angeblich durch die Ver-

tragsbeendigung entgangen sein sollen (BAG 11.02.1981 – 7 AZR 12/79, AP Nr. 

8 zu § 4 KSchG Nr. 20 Rn. 37). Letztlich können diese Fragen offen bleiben. Die 

Kammer lässt ebenfalls offen, ob der tatsächliche Vortrag des Klägers überhaupt 

eine rechtsverbindliche Zusage des Abschlusses der Frühruhestandvereinba-

rung mit der B.-GmbH ab dem 01.10.2005 zu begründen vermag und ob sich 

daraus ein Anspruch aus § 103 Abs. 2 Satz 1 InsO oder einer anderen rechtlichen 

Grundlage ergeben kann. Auf all diese Fragen kommt es nicht an. 

 

2. Der Kläger hat die Höhe des Schadens nicht nachvollziehbar dargelegt. In 

der Sache verlangt er vom dem Beklagten so gestellt zu werden, als ob er mit 

der B.-GmbH zum 01.10.2005 eine Frühruhestandsvereinbarung abgeschlossen 
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hätte und sich seine Betriebsrente aus der Pensionskassenzusage und seine Fir-

menrente so entwickelt hätten, als ob diese Frühruhestandvereinbarung für die 

nächsten 58 Monate durchgeführt worden wäre. Den sich insoweit ergebenden 

Schaden beziffert er auf 39.279,00 Euro brutto (unterbliebene Weiterentwicklung 

Penka-Rente) und auf 25.366,00 Euro brutto (unterbliebene Weiterentwicklung 

der Firmenrente). Aus dem von ihm gehaltenen Sachvortrag kann nicht nachvoll-

zogen werden, wie er auf diese Schadenssumme kommt. Den von ihm angenom-

menen Rechenweg hat er nicht dargelegt und dieser kann auf der Grundlage des 

Sachvortrags des Klägers nicht nachvollzogen werden. Aus der Übersicht zum 

Frühruhestand in der Anlage K3 zur Klageschrift kann lediglich entnommen wer-

den, dass sich die betriebliche Altersversorgung für mindestens 24 Monate und 

maximal 60 Monate (bei Austritt mit 55 Jahren), längstens bis zum 63. Lebensjahr 

weiterentwickelt. Wie diese Weiterentwicklung erfolgen soll, lässt sich dem nicht 

entnehmen. Dies ergibt sich auch nicht aus der Anlage K1d zur Klageschrift 

i.V.m. der Angabe des Klägers, dass von einem jährlichen Funktionseinkommen 

von 76.000,00 Euro auszugehen ist. Die Anlage K1d enthält die Eingabemaske 

des Berechnungsprogramms des VAA und das Ergebnis für den angeblichen 

Schaden betreffend Pensionskassenrente und Firmenrente. Inhaltlich lässt sich 

der Eingabemaske lediglich entnehmen, dass die Geburtsmonate und Jahrgänge 

des Klägers und seiner Ehefrau eingegeben wurden. Außerdem wurden der erste 

Monat in der Beschäftigungsgesellschaft, der letzte hypothetische Monat bei B. 

Photo sowie das Funktionseinkommen eingegeben. Aus der Anmerkung auf der 

Eingabemaske und dem Sachvortrag des Klägers ist u.a. ersichtlich, dass von 

einem Rentenbezug ab 60 Jahren, von einer Lebenserwartung des Klägers und 

seiner Frau nach den Sterbetafeln des Statistischen Bundesamtes 2001/2003, 

einer Witwenrente in Höhe von 30%, einer Anpassung/Erhöhung der Anwart-

schaften von 3,03% alle drei Jahre, einer Abzinsung nach der Hoff’mannschen 

Methode auf den 01.08.2005 ausgegangen wurde sowie davon, dass für die Pen-

sionskasse der nicht gezahlte Eigenanteil abgezogen wurde. Damit sind Anga-

ben zur versicherungsmathematischen Berechnung gemacht. Der Rechenweg 

für den Schaden der entgangenen Pensionskassenrente und Firmenrente ist da-

mit  weder vorgetragen, noch für das Gericht nachvollziehbar. Es ist nach dem 

Sachvortrag des Klägers nicht ersichtlich, was denn inhaltlich die Weiterentwick-

lung der jeweiligen Betriebsrente bedeutet. Die jeweils entsprechenden Versor-

gungsordnungen werden nicht vorgetragen oder vorgelegt. Es ist damit nicht er-

sichtlich, welche weiteren Leistungssteigerungen sich bei Fortführung der jewei-

ligen Betriebsrente im Rahmen des Frühruhestandes ergeben hätten. Es kann 

nicht nachvollzogen werden, welche konkreten Versorgungsbausteine sich wie 

für den Kläger weiterentwickelt hätten. Von welchen Parametern und Werten die 

jeweiligen Versorgungsordnungen ausgehen und welcher konkrete Rechenweg 

sich für die weitere Entwicklung der Betriebsrentenberechnung im Frühruhestand 
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ergäbe, ist nicht ersichtlich. Im Hinblick auf die Pensionskassenzusage wird nicht 

mitgeteilt, welche Beiträge gezahlt worden wären und welche Leistungssteige-

rungen die Versorgungsordnung dafür vorsieht. Auf diesen pauschalen Vortrag 

musste die Beklagte sich nicht weiter einlassen und konnte ihn pauschal bestrei-

ten, zumal sie konkret gerügt hat, dass der Rechenweg des Klägers nicht nach-

vollziehbar ist. Aus der bloßen Mitteilung der Anwartschaft am 31.12.2014 lässt 

sich der Rechenweg im Übrigen ebenso wenig ableiten wie aus dem Berech-

nungsbogen betreffend den Frühruhestand (Anlage K2 zur Klageschrift). 

 

3. Entgegen der Ansicht des Klägers hatte die erkennende Kammer zur von 

ihm behaupteten Schadenshöhe kein Sachverständigengutachten einzuholen. 

 

a) Nach § 403 ZPO erfordert der Beweisantritt beim Sachverständigenbe-

weis die Bezeichnung der zu begutachtenden Punkte. § 403 ZPO nimmt zur Be-

weiserleichterung auf die Informationsnot der beweispflichtigen Partei Rücksicht 

und verlangt keine wissenschaftliche (sachverständige) Substantiierung. Es 

muss nur das Ergebnis mitgeteilt werden, zu dem der Sachverständige kommen 

soll, nicht der Weg, auf dem dies geschieht. Allerdings gilt auch im Rahmen des 

§ 403 ZPO das Verbot des Ausforschungsbeweises bei unsubstantiiertem Vor-

trag. Der Vortrag muss so detailliert sein, dass die aufklärungsbedürftige Sach-

frage zweifelsfrei abgrenzbar ist und ein Sachverständiger Art und Umfang der 

übertragenen Tätigkeit erkennen kann (BAG 17.12.2014 – 5 AZR 663/13, NZA 

2015, 608 Rn. 23). Es kann zwar grundsätzlich hinreichen, wenn die darlegungs-

pflichtige Partei einen bestimmten Wert behauptet und durch Sachverständigen-

gutachten unter Beweis stellt. Zu einem unzulässigen Ausforschungsbeweis wird 

ein Beweisantrag allerdings dann, wenn eine Behauptung ohne greifbare An-

haltspunkte für das Vorliegen eines bestimmten Sachverhalts ins Blaue hinein 

aufgestellt wird. Erforderlich ist der Vortrag greifbarer Anhaltspunkte für den Wert, 

auf den der Kläger sich beruft (BAG 17.12.2014 a.a.O. Rn. 24). Erforderlich ist 

der Vortrag konkreter Anknüpfungstatsachen (vgl. BAG 17.12.2014 a.a.O. Rn. 

22). 

 

b) An dem Vortrag der erforderlichen Anknüpfungstatsachen durch den Klä-

ger zur behaupteten Schadenshöhe fehlt es. Auf der Grundlage des Sachvor-

trags des Klägers kann ein Sachverständiger mangels Vortrags ausreichender 

Anknüpfungstatsachen nicht tätig werden. Ohne Kenntnis und Vortrag der jeweils 

maßgeblichen Versorgungsordnungen und der sich daraus ergebenen Berech-

nungswege und zu Grunde zu legenden Größen ist eine Berechnung des Scha-

dens der angeblich entgangenen Pensionskassenrente und Firmenrente nicht 

möglich. Es fehlen greifbare Anhaltspunkte für den angeblichen Schaden des 

Klägers. Aus den vom Kläger genannten Daten lässt sich dieser – wie bereits 
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ausgeführt – nicht ermitteln. Es wird keine konkrete Grundlage für die Berech-

nung vorgetragen. Es kann nicht nachvollzogen werden, welche konkreten Ver-

sorgungsbausteine sich wie für den Kläger weiterentwickelt hätten. Dies kann 

mangels ausreichender vom Kläger vorgetragener Anknüpfungstatsachen auf 

der Grundlage des Sachvortrags in diesem Verfahren auch kein Sachverständi-

ger.  

 

c) Die fehlende Nachvollziehbarkeit des vom Kläger angenommenen Re-

chenweges hat der Beklagte bereits in der ersten Instanz gerügt. Es sei nicht 

erkennbar, welche Berechnungen das Computerprogramm des VAA durchführe. 

Das Arbeitsgericht ist ebenfalls davon ausgegangen, dass die angebliche Scha-

denshöhe vom Kläger nicht nachvollziehbar dargelegt worden ist. Dies hat der 

Beklagte mit der Berufungserwiderung erneut gerügt. Die Kammer hat in der 

mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass die oben genannten Anknüp-

fungstatsachen fehlen und die Einholung eines Sachverständigengutachtens 

deshalb nicht in Betracht komme. Weiterer inhaltlicher Sachvortrag ist nicht er-

folgt. Der Klägervertreter hat erklärt, dass er außer den vorgetragenen Eingabe-

daten in das VAA-Programm nicht weiter vortragen und berechnen könne. Dies 

trifft zur Überzeugung der Kammer nicht zu. Es hätte vielmehr dem Kläger oble-

gen, ausreichende Anknüpfungstatsachen vorzutragen, indem er die maßgebli-

chen Versorgungsordnungen vorträgt und konkret darlegt, wie sich aus seiner 

Sicht die jeweiligen Versorgungsbausteine der beiden Betriebsrenten im Frühru-

hestand wie entwickelt hätten. Erst auf dieser Grundlage wäre die Einholung ei-

nes Sachverständigengutachtens zur Bemessung des wirtschaftlichen Wertes 

der angeblich entgangenen höheren Betriebsrente möglich gewesen.  

 

d) Mangels Vortrag hinreichender Anknüpfungstatsachen kam auch keine 

Schätzung des angeblichen Schadens gemäß § 287 ZPO in Betracht (vgl. dazu 

BAG 17.12.2014 a.a.O. Rn. 29). Zwar nimmt das Gesetz über § 287 ZPO in Kauf, 

dass das Ergebnis der Schätzung mit der Wirklichkeit vielfach nicht überein-

stimmt; allerdings soll die Schätzung möglichst nahe an diese heranführen. Der 

Tatrichter muss nach pflichtgemäßem Ermessen auch beurteilen, ob nach § 287 

Abs. 1 ZPO nicht wenigstens die Schätzung eines Mindestschadens möglich ist. 

Eine Schätzung darf nur dann unterbleiben, wenn sie mangels konkreter Anhalts-

punkte vollkommen „in der Luft hinge“ und daher willkürlich wäre (BAG 

16.01.2013 – 10 AZR 560/11, NZA 2013, 748 Rn. 25). So liegt es hier. Ohne 

Kenntnis der jeweils maßgeblichen Versorgungsordnungen und damit der Grund-

lagen, wie sich die beiden Betriebsrenten entwickelt hätten, kam eine Schätzung 

des Schadens – auch eines Mindestschadens – nicht in Betracht. Die Schätzung 

hinge in der Luft und bliebe willkürlich. Der Verweis auf ein Computerprogramm 
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des VAA, ohne dessen Rechenweg aufzuzeigen, reicht insoweit auch unter Be-

rücksichtigung des Weiteren, vom Kläger gehaltenen Sachvortrags nicht aus. 

Konkreter Vortrag zu den genannten Grundlagen ist – wie ausgeführt – auch 

nach Hinweis in der mündlichen Verhandlung nicht erfolgt.  

 

II. Dem Kläger steht gegen den Beklagten keine Insolvenzforderung in Höhe 

von 432,30 Euro brutto (entgangene Penka-Rentenansprüche Mai bis Juli 2005) 

zu. Der Kläger hat die Höhe des von ihm geltend gemachten Schadensersatzan-

spruchs nicht schlüssig vorgetragen. Einer Beweisaufnahme durch Einholung ei-

nes Sachverständigengutachtens bedurfte es nicht. Eine Schätzung gemäß § 

287 ZPO kam ebenfalls nicht in Betracht. Auch insoweit gilt, dass der Kläger den 

konkreten Rechenweg des von ihm angenommenen Schadens nicht vorgetragen 

hat.  

 

Der Kläger hat den von ihm angenommenen höheren Schaden von 432,30 Euro 

brutto nicht schlüssig dargelegt. Der Kläger hat auch insoweit für eine versiche-

rungsmathematische Bewertung erforderliche Angaben gemacht und mitgeteilt, 

dass der von ihm angenommene Betrag sich bei Hochrechnung ab dem 60. Le-

bensjahr ergebe sowie nach den Sterbetafeln des Statistischen Bundesamtes 

2001/2003. Weiter sei eine Abzinsung nach der Hoffmann‘schen Methode mit 4% 

und eine weitere Anpassung in Höhe von 3,03 % alle drei Jahre unter Berück-

sichtigung einer Witwenrente von 60% erfolgt. Welche Betriebsrente sich dabei 

für die aufgrund der in den Monaten Mai bis Juli 2005 nicht gezahlten Beiträge 

an die Pensionskasse ergeben hätte, lässt sich daraus aber nicht ermitteln. Auch 

insoweit gilt, dass konkreter Vortrag zum Rechenweg nach der maßgeblichen 

Versorgungsordnung fehlt. Es wird auch kein Vortrag dazu gehalten, welche Bei-

träge an die Pensionskasse entrichtet worden wären und was sich daraus auf-

grund der konkreten Versorgungszusage ergeben hätte. In der Anlage K1a zur 

Klageschrift wird dies ebenfalls nicht mitgeteilt. Es wird insoweit unter 1) Berech-

nungsgrundlage zunächst nur mitgeteilt, dass aus dem Funktionseinkommen der 

in drei Monaten erwachsende Rentenanspruch errechnet wird. Danach werden 

die genannten Daten für eine versicherungsmathematische Bewertung genannt 

und mitgeteilt, dass Eigenbeiträge subtrahiert wurden. Wie aber der Rentenan-

spruch für die drei Monate berechnet wurde, wird nicht mitgeteilt. Der Rechenweg 

wird nicht offen gelegt. Diesen pauschalen Vortrag durfte der Beklagte bestreiten, 

zumal dieser selbst ein versicherungsmathematisches Gutachten eingeholt 

hatte. Es hätte dann dem Kläger oblegen, den konkreten Rechenweg, den er für 

die Berechnung annimmt unter Auswertung und Darlegung der maßgeblichen 

Versorgungszusage vorzutragen. Auf den nicht hinreichenden Sachvortrag hat 

der Beklagte in beiden Instanzen hingewiesen. Das Arbeitsgericht hat dem Klä-

ger im Urteil mitgeteilt, dass es seine Aufgabe ist, den Anspruch schlüssig und 
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nachvollziehbar darzulegen und der Hinweis auf ein Computerprogramm des 

VAA nicht ausreichend ist. Wie ausgeführt hat die Kammer den Kläger in der 

mündlichen Verhandlung noch einmal darauf hingewiesen, dass sein Sachvor-

trag nicht ausreichend ist und keine ausreichenden Anknüpfungstatsachen für 

ein Sachverständigengutachten enthält. Weiter Sachvortrag ist nicht erfolgt. Der 

Klägervertreter hat vielmehr – wie ausgeführt – mitgeteilt, dass über die mitge-

teilten Daten kein weiterer Vortrag erfolgen könne, was zur Überzeugung der 

Kammer unzutreffend ist. Es kam auf der Grundlage des Sachvortrags des Klä-

gers mithin weder eine Einholung eines Sachverständigengutachtens in Betracht, 

noch eine Schätzung gemäß § 287 ZPO. Es kam nicht mehr darauf an, dass die 

Anlage K1a zur Klageschrift ausführt, dass die angenommene Rechnung nur für 

Firmeneintritte ab dem 01.01.1984 korrekt stimme. Der Kläger ist am 15.09.1970 

eingetreten. In dieser Situation werde der Schaden ggf. unterschätzt, weil die 

seinerzeitigen Berechnungsgrundlagen andere waren. Was daraus abzuleiten 

ist, dass „ggf.“ unterschätzt wird, kann offen bleiben. 

 

III. Dem Kläger steht gegen den Beklagten keine Insolvenzforderung in Höhe 

von 23.743,00 Euro brutto (Schaden durch entgangene Dynamisierung der 

Rente) zu. Der Kläger hat die Höhe des von ihm geltend gemachten Schadens-

ersatzanspruchs nicht schlüssig vorgetragen. Einer Beweisaufnahme durch Ein-

holung eines Sachverständigengutachtens bedurfte es nicht. Eine Schätzung ge-

mäß § 287 ZPO kam ebenfalls nicht in Betracht. Auch insoweit gilt wie bereits zu 

den zuvor genannten Schadenspositionen, dass der Kläger den konkreten Re-

chenweg des von ihm angenommenen Schadens nicht vorgetragen hat. Es wer-

den dabei nach dem Sachvortrag des Klägers und der Anlage K1a zur Klage-

schrift die gleichen Rahmenbedingungen wie zuvor bei der Berechnung des an-

geblichen Schadens von insgesamt 1.963,00 Euro brutto aufgrund der nicht ge-

zahlten Pensionskassenbeiträge für die Monate Mai bis Juli 2005 angewandt. Es 

wird dann der Betriebsrentenanspruch und zwar nur der Pensionskassenan-

spruch zum 31.12.2004 eingegeben. Aus dem Funktionseinkommen werde dann 

der Anspruch für 1-4/2005 errechnet. Es erfolge dann eine Berechnung des Ren-

tenverlaufs mit und ohne Dynamisierung von 3,03 % alle drei Jahre. Die Differenz 

sei der Schaden. Ohne die Angaben zur Versorgungsordnung der Mitteilung, wel-

che Beiträge in die Pensionskasse eingezahlt worden sind bzw. welche Berech-

nungsschritte bei der Berechnung des Rentenverlaufs ab dem Jahr 60 – entspre-

chend den Rahmenbedingungen zu dem angeblichen Schaden von 1.963,00 

Euro – angewandt worden sind, ist nicht ersichtlich. Ohne diese Angaben kamen 

– wie ausgeführt – mangels ausreichender Anknüpfungstatsachen weder die Ein-

holung eines Sachverständigengutachtens noch eine Schadensschätzung in Be-

tracht. Auch insoweit hat der Beklagte die fehlende Nachvollziehbarkeit der Scha-

denberechnung in beiden Instanzen gerügt und das Arbeitsgericht hat im Urteil 
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ausgeführt, dass der Kläger keine nachvollziehbare Berechnung des Schadens 

angestellt habe. Weiterer Vortrag ist danach nicht erfolgt. Wie ausgeführt hat der 

Klägervertreter auch nach Erörterung in der mündlichen Verhandlung keinen wei-

teren Vortrag zu den Berechnungsgrundlagen gehalten. Es kam deshalb nicht 

mehr darauf an, das der Kläger für die Zeit bis zum Rentenbeginn trotz Rüge des 

Beklagten keine Anspruchsgrundlage für eine Dynamisierung der Pensionskas-

senrente genannt hat und dass erhebliche Zweifel bestehen, ob selbst bei einer 

unterstellten – aber wie ausgeführt nicht möglichen – Schadensschätzung für die 

Zeit nach Rentenbeginn bei einem insolventen Unternehmen eine Dynamisie-

rung von dreijährlich 3,03 % im Rahmen von § 16 BetrAVG anzunehmen wäre. 

 

IV. Nachdem die Berufungsanträge zu 2. und 3. keinen Erfolg hatten, hatte 

die Kammer über den Hilfsantrag, den Berufungsantrag zu 6., zu entscheiden. 

Dieser hatte keinen Erfolg.  

 

1. In der mündlichen Verhandlung ist das Verhältnis der Anträge zueinander 

erörtert worden und zwar insbesondere betreffend die Berufungsanträge zu 5. 

und 6. Der Klägervertreter hat klargestellt, dass mit dem Berufungsantrag zu 6. 

– wie im Klammerzusatz ausgeführt – der Schaden begehrt wird, der sich daraus 

ergibt, dass der Kläger mit 60 statt mit 65 die Firmenrente bezieht. Er möchte so 

gestellt werden, als ob er bis zum 65. Lebensjahr voll weiter gearbeitet hätte. Der 

sich daraus ergebende Schaden in der Firmenrente soll ersetzt werden. Dieses 

Verständnis hat der Klägervertreter bestätigt und den Antrag deshalb als Hilfsan-

trag gestellt, weil der Kläger nicht zugleich den Schaden aus der Frühruhestand-

vereinbarung begehren kann und zugleich denjenigen, als hätte er bis 65. Le-

bensjahr weiter gearbeitet.     

 

2. Der Antrag hatte keinen Erfolg. Dem Kläger steht gegen den Beklagten 

keine Insolvenzforderung in Höhe von 18.678,00 Euro brutto (Schaden entgan-

gene Firmenrente ab Alter 60 statt 65) zu. Der Kläger hat die Höhe des von ihm 

geltend gemachten Schadensersatzanspruchs nicht schlüssig vorgetragen. Ei-

ner Beweisaufnahme durch Einholung eines Sachverständigengutachtens be-

durfte es nicht. Eine Schätzung gemäß § 287 ZPO kam ebenfalls nicht in Be-

tracht. Auch insoweit gilt wie bereits zu den zuvor genannten Schadenspositio-

nen, dass der Kläger den konkreten Rechenweg des von ihm angenommenen 

Schadens nicht vorgetragen hat. Es ist aus seinem Vorbringen nicht ersichtlich, 

wie der Kläger diesen Schaden berechnet hat. Mangels ausreichender Anknüp-

fungstatsachen zur Versorgungsordnung und den insoweit zu Grunde zu legen-

den Berechnungswegen kam weder eine Beweiserhebung noch eine Schadens-

schätzung in Betracht. Insoweit gilt nichts anderes als bei den anderen Scha-



- 17 - 

 

 
Beglaubigt 
 
Esser 
Regierungsbeschäftigte 

 
 

denspositionen. Und auch insoweit hatte der Beklagte den Kläger in beiden In-

stanzen darauf hingewiesen, dass eine nachvollziehbare Berechnung fehle. Ent-

sprechende Ausführungen des Arbeitsgerichts im Urteil fehlen. Weiterer konkre-

ter Vortrag ist nicht erfolgt. Die Berechnungsgrundlagen sind – wie ausgeführt – 

auch nach Hinweis der Kammer in der mündlichen Verhandlung nicht weiter vor-

getragen worden. 

 

3. Es kam deshalb nicht darauf an, dass viel dafür spricht, dass für den Hilfs-

antrag keine Anspruchsgrundlage ersichtlich ist.  

 

B. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. 

 

C. Gründe, die Revision zuzulassen (§ 72 Abs. 2 ArbGG), sind nicht gege-

ben. 

 

 

RECHTSMITTELBELEHRUNG 
 
 

Gegen dieses Urteil ist ein Rechtsmittel nicht gegeben.  
Wegen der Möglichkeit der Nichtzulassungsbeschwerde wird auf § 72a ArbGG 
verwiesen. 
 
 
 
Dr. Gotthardt    Raeder    Schilp 

 


